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Die Definition "Nebentätigkeit" ist mir immer noch recht unklar.

Wenn ich nichts verdiene, dann ist das doch keine Nebentätigkeit, oder?

Das zählt doch eher als Hobby oder Ehrenamt und ich bekam mal erklärt, dass man für solche
Tätigkeiten z. B. in Partei oder Verein nichts genehmigen oder anmelden muss. Nur wenn man
Geld dafür bekommt.

Derzeit mache ich zwar nichts dergleichen, aber ich bin permanent am überlegen, ob ich mich
wieder stärker für die Allgemeinheit engagiere.
Wenn man das gleich melden muss, bin ich aber eher wieder abgeschreckt.

Was sind also unentgeldliche Tätigkeiten, die angezeigt werden müssen?

Wenn ich meiner Frau im Haushalt helfe 
Wenn ich beim Vereinsfest helfe :tongue:
Wenn ich in den Vorstand einer Partei gewählt wurde (ohne Aufwandsentschädigung) 

Ich blicke das wirklich nicht und kann es in dieser Form auch nirgendwo finden.

Welche Abendtätigkeit, putzmunter, musst du denn melden, obwohl du nichts verdienst? Davon
habe ich noch nie gehört.
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